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14. Schlucken zu großer Bissen.
Hier kann leicht Erstickungsgefahr eintreten. Daher

führe man rasch Zeigefinger und Daumen tief in die
Mundhöhle, um den Gegenstand zu erfassen, und sollte
dies keinen Erfolg haben, so erzeuge man Würgebewe¬
gungen, um den Gegenstand durch Erbrechen heraus¬
zubekommen. Ebenso sind manchesmal kräftige Schläge
zwischen die Schulterblätter von Erfolg begleitet.

15. Tobsucht.

Man nimmt jedem Tobsüchtigen alle zur Verletzung
geeigneten Gegenstände (Schirm, Stock, Messer, Schere
u. s. w.) sofort ab und hüte sich vor seinen Bissen. Am
besten verfährt man mit dem Kranken, wenn man ihn
sanft zu Boden ringt und dann niederhält. Die Helfer
(fünf Mann) verteilen sich so, daß je einer an einer Seite
einen Arm und je einer ein Bein in der Strecksteilung
festhält, während ein fünfter den Kopf durch Andrücken
seiner Elachhände an Stirn und Schläfe unbeweglich
niederdrückt. Selbstverständlich hat auch hier der her¬
beizurufende Arzt das weitere zu veranlassen.

16. Trunkenheit.
Ist ein Berauschter bewußtlos, so lagere man ihn mit

erhöhtem Oberkörper ein wenig auf die linke Seite,
damit bei eintretendem Erbrechen die heraufbeförderten
Speisereste nicht in den Kehlkopf gelangen und etwa
den Erstickungstod des Kranken herbeiführen.
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